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Zählzeitdefinition

Die  Zählzeitdefinition  beinhaltet  die  Information,  wann  welches  Register  an  einer
Marktlokation  (und  dementsprechend  an  der/den  Messlokation(en))  die  geflossene  Energie
erfasst. Damit können tagesparameterabhängige oder lastvariable Tarife angeboten werden,
um einen zusätzlichen Anreiz zur Steuerung des Energieverbrauchs zu schaffen. Der Lieferant
kann außerdem seine eigenen Zählzeiten übermitteln und beim Verteilnetzbetreiber für seine
Endverbraucher  bestimmte  Zählzeiten  bestellen.  Auf  diese  Weise  können  last-  und
zeitvariable  Tarife  für  Kunden  unter  100.000  kWh  einfach  abgerechnet  werden.  Die
Zählzeitdefinition wird viertelstündig übermittelt und langfristig für das gesamte Kalenderjahr
definiert.

Mit  den  Zählzeitdefinitionen  steht  somit  ein  Format  zur  Verfügung,  das  unter  den
Marktpartnern  ausgetauscht  werden  muss  und  kann.  Es  kann  auch  auf  die  Gateways
aufgespielt  werden,  damit  dort  bereits  die  Aufteilung  der  geflossenen  Energie  je  Tarif
vorgenommen  werden  kann.

https://kundenservice-se.de/glossary/zaehlzeitdefinition/
https://kundenservice-se.de/wp-content/uploads/2021/10/zaehlzeitdefinition-beispiel.png
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Haftungsausschluss
Möglicherweise  weist  das  vorliegende Dokument  noch Druckfehler  oder  drucktechnische
Mängel auf. In
der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in
den
meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen
Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken
und nicht als
Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige
Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit  durch die Schleupen SE nach freiem
Ermessen und
ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in  diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit
größtmöglicher
Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit,
Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen
und jegliche
Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können
stets nur im
Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

http://www.schleupen.de
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Urheberrecht
Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach
vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere
für die
Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten,
Textteilen
oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit  nicht  ausdrücklich  von  uns  zugestanden,  verpflichtet  eine  Verwertung,  Weitergabe
oder  ein
Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).


